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Aktuelle Fragen des Militdrstrafwesens (Schluss)

Aus den Ausfiibrungen des Oberauditors, Oberstbrigadier Ernst Lobner,
anlisslich der Orientierung vom 5. September 1972 auf dem Zugerberg.

Wahblmodus der Richter

Die Militirgerichte sind Kollegialgerichte (1 Grossrichter, 6 Richter). Von den sechs Richtern,
sind drei Unteroffiziere oder Soldaten, wihrend die {ibrigen drei Offiziere sind. Sie werden vom
Bundesrat fiir eine Amtsdauer von drei Jahren aus der Tuppe ernannt, fiir welche die Gerichte
zustindig sind; die maximale Amtsdauer betrigt drei Perioden. Auf die Truppenverbundenheit,
Reife und Erfahrung der Richter, die neben der Richtertitigkeit ihre angestammte militdrische
Stellung beibehalten, wird bei der Wahl besonderes Augenmerk gelegt. Sie werden im Zusam-
menwirken mit den Heereseinheitskommandanten und den kantonalen Militdrdirektionen sorg-
faltig ausgewidhlt, wobei die verschiedenen Waffengattungen und Kantone, aus denen sich die
Truppe rekrutiert, angemessen berlcksichtigt werden. Dem Charakter unserer Milizarmee ent-
sprechend, wird bei der Auswahl der Richter ebenfalls den politischen und konfessionellen Gege-
benheiten Rechnung getragen. Der Wahlmodus der Richter hat sich bis heute bewihrt und die
Militdrgerichte diirfen fiir sich in Anspruch nehmen, dass sie iiber qualifizierte Richter verfiigen.

Die Behauptung, der Militirrichter urteile in eigener Sache, trifft nicht zu. Selbstverstindlich sind
unsere Militdrrichter zur Wehrpflicht positiv eingestellt, Aber warum sollten sie deswegen nicht
einen Dienstverweigerer objektiv beurteilen konnen?

Die Studienkommission ist ebenfalls der Meinung, dass die Uniform fiir Militarrichter nicht abge-
schafft werden sollte, da hiefiir kein Grund vorhanden ist. Es ist auch nicht denkbar, dass ein
Angeklagter nur wegen der uniformierten Richter nicht in der Lage wire, sich in der eingehenden
personlichen Befragung durch den Grossrichter frei zu dussern. Dies um so weniger, als jeder An-
geklagte vor Militdrgericht obligatorisch verteidigt ist. Der Verteidiger kann jederzeit eingreifen,
wenn er den Eindruck hat, dass der Angeklagte gehemmt und demzufolge nicht in der Lage ist,
sich frei zu dussern.

Die Kommission hat sich auch mit der Frage der Kompetenzen des Qberauditors und deren Um-
schreibung in der MStGO eingehend befasst und ist zur Auffassung gelangt, dass in Art. 25 fest-
gehalten werden soll, dass dem Oberauditor die Verwaltung der Militdrjustiz obliegt und er unter
Aufsicht des Eidgendssischen Militdrdepartements die ihm durch Gesetz tibertragenen Verfligungen
zu treffen hat. Er soll sich nicht in ein Gerichtsverfahren einmischen konnen, und auch fiir ihn
gilt der in Art. 183 ter der Militdrorganisation festgehaltene Grundsatz, dass die Unabhingigkeit
der Militdrjustiz gewihrleistet ist, Der Oberauditor kann auch auf ein Gerichtsverfahren keinen
Einfluss ausiiben. Schon die Untersuchung liegt allein in den Hinden des Untersuchungsrichters.
Er ist wie der burgerliche Untersuchungsrichter fiir seine Entscheidungen allein verantwortlich.
Weder der Grossrichter noch der Oberauditor konnen ihm befehlen, was in einer Untersuchung
vorzukehren ist — es sei denn, dass der Oberauditor auf Beschwerde hin nach Art. 183 Anord-
nungen treffe, fiir die er als Beschwerdeinstanz und nicht als militirischer Vorgesetzter zustindig
ist. Das Recht einer Beschwerde an den Oberauditor steht jedermann zu, der irgendwie durch
Amtshandlungen oder Unterlassungen des Untersuchungsrichters betroffen wird. Auch kann der
Oberauditor eingreifen, wenn ein Untersuchungsrichter seine Geschifte in disziplinwidriger Weise
fihrt. Er darf aber einem Untersuchungsrichter oder Grossrichter nicht befehlen, was in einem
Fall vorzukehren ist. Er kann auch lediglich Weisungen und Vorschriften mit Bezug auf den #us-
seren Gang der Geschifte {iber allgemeine Grundsitze betr. Fithrung von Untersuchungen, Durch-
fiihrung von Hauptverhandlungen erlassen und ist fiir die Ausbildung der Justizoffiziere verant-
wortlich.

Die Studienkommission ist der Auffassung, dass sodann die Vorschriften iiber den Beschuldigten
der priziseren Umschreibung bediirfen. Die geltenden Vorschriften miissen den heutigen rechts-
staatlichen Anforderungen angepasst werden. Die Vorschrift, wonach die Haft angeordnet werden
kann, «sofern das Interesse der Untersuchung dies verlangt» bzw. «wenn sie aus dienstlichen Riick-
sichten geboten erscheint» ist zu vage. Diese Haftgriinde sollen eliminiert werden. Die Vorschrift,
wonach bei Flucht- und Kollusionsgefahr die Verhaftung «in allen Fillen» angeordnet werden
soll, geht zu weit. Die Haft soll ausserdem auch verfiigt werden konnen, wenn ernstliche Gefahr
besteht, dass der Beschuldigte in Freiheit seine strafbare Titigkeit fortsetzen werde.
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Der Haftbefeh! soll nicht nur wie nach geltendem Recht die genaue Bezeichnung des Beschuldig-
ten und Angabe der strafbaren Handlung enthalten, sondern zusitzlich auch den Haftgrund. Dem
Verhafteten ist auch zu erdffnen, dass er gegen die Haftverfiigung Beschwerde erheben kann. Fiir
die Beurteilung derselben soll nicht mehr wie bisher der Oberauditor, sondern der Grossrichter
des zustindigen Divisionsgerichtes zustindig sein, und zwar in Anlehnung an Art.5 Ziff. 4 der
Menschenrechtskonvention. Im Gesetz muss ebenfalls festgehalten werden, dass ein Beschuldigter
nicht langer als 14 Tage in Haft behalten werden darf, eine Frist, die auch in der Bundesstraf-
rechtspflege gilt. Fiir Hafterstreckungsgesuche soll nicht mehr der Oberauditor, sondern der Gross-
richter des Divisionsgerichtes zustindig sein, Im Gesetz wire zudem zu verankern, dass der Ver-
haftete jederzeit ein Haftentlassungsgesuch einreichen kann.

Die Studienkommission glaubt, dass in der MStGO auf die Méoglichkeit der Leistung einer
Kaution an Stelle der Verhaftung verzichtet werden kann, trotzdem die modernen Strafgesetze
diese Moglichkeit vorsehen. Die Kaution enthilt ein unsoziales Element, schafft Ungerechtigkeit
und ist geeignet, das Gleichheitsprinzip im Militardienst zu gefahrden.

Ebenfalls sollen verschiedene Bestimmungen iiber die Beschlagnabmung und Durchsuchung sowie
iiber die Zeugen priziser gefasst werden. Die Beugebaft gemiss Art.93 wird noch Gegenstand
einer eingehenden Diskussion bilden. In Anlehnung an den jiingsten Bundesgerichtsentscheid ist
zu uberlegen, ob fiir die Verhidngung der Beugehaft gegen einen Zeugen, der ohne gesetzlichen
Grund die Ablegung des Zeugnisses verweigert oder sich demselben absichtlich entzieht, rechts-
staatliche Garantien verlangt werden miissen, Die Beugehaft wird vom Richter auf eine bloss
summarische Beurteilung hin verfiigt. Eine Losung die dem ungehorsamen Zeugen ein ordentliches
Verfahren zubilligt, erscheint unter dem Gesichtspunkt der Rechtsstaatlichkeit zweckmissig, weil
in einem solchen Verfahren eingehend abgeklirt werden kann, welche Griinde einen Zeugen dazu
fithren, das Zeugnis zu verweigern.

Eine Frage, welcher sich die Studienkommission ebenfalls eingehend in mehreren Sitzungen wid-
mete, ist die Schaffung vermebrier Rechtsmittel im Militdrstrafverfahren.

Nach geltendem Recht besteht keine Appellationsmdglichkeit, das heisst eine Wiederaufrollung
des Verfahrens mit neuem Erkenntnis durch eine obere Instanz nach eigener Festlegung der tat-
sichlichen und rechtlichen Grundlagen in einem neuen unmittelbaren Verfahren. Thre Notwendig-
keit hingt davon ab, wie das Prozessrecht die Vorbereitung der Verhandlung des erstinstanzlichen
Gerichtes gestaltet, Daneben spielt die Eignung des erstinstanzlichen Gerichtes nach seiner Zu-
sammensetzung und seinen prozentualen Richtlinien fiir die Rechtsfindung eine wesentliche Rolle.
Die Berufung gelangt allerdings in der Schweiz lange nicht in dem Masse zur Anwendung, wie
man gewohnlich anzunehmen geneigt ist. So kennt der Bundesstrafprozess keine Berufung. Urteile
des Geschworenengerichtes und des Obergerichtes im Kanton Ziirich sind der Berufung entzogen.
In gleicher Weise lisst auch der Kanton Bern die Berufung nicht zu gegen Urteile des Geschwo-
renengerichtes und der Kriminalkammer, Im Kanton Thurgau besteht die gleiche Losung. Auch in
den Kantonen Freiburg, Neuenburg, Waadt und Tessin konnen Strafurteile nicht mit Berufung
angefochten werden. Diese Strafverfahren werden von den Grundsitzen der Miindlichkeit und
Unmittelbarkeit beherrscht. Das gleiche gilt fiir das geltende Militirstrafverfahren:

1. Das Verfahren der Hauptverhandlung ist 6ffentlich.

2. Das Verfahren der Hauptverhandlung ist miindlich, womit die Unmittelbarkeit des Prozess-
ablaufs gewihrleistet ist.

3. Das Verteidigungsrecht ist in jedem Falle gewihrleistet.

4. Die Unabhingigkeit der Militarjustiz ist gewihrleistet gegeniiber den militirischen Kommando-
stellen wie auch gegentiber der Verwaltung. Dies gilt fiir das Verfahren und auch fiir die Ver-
handlung vor Gericht.

5. Die Urteilsfindung erfolgt auf Grund einer umfassenden Beweisaufnahme iiber alle fiir den Fall
massgebenden Umstinde. Der Richter kennt die Akten nicht. Uber das Ergebnis der Beweis-
aufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien aus der Hauptverhandlung geschopften
Uberzeugung.

6. Der Strafvollzug erfolgt durch die zustindigen kantonalen biirgerlichen Stellen, sofern nicht
ausdriicklich der militdrische Vollzug angeordnet wird.
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Im Militirstrafverfahren sollte daher auf eine Wiederaufrollung des Verfahrens durch eine obere
Instanz verzichtet werden. Die Berufung bringt neben andern Nachteilen eine starke Verlingerung
des Strafverfahrens, was wiederum eine Verschlechterung der Qualitit richterlicher Erkenntnis-
quellen zur Folge haben kann. Nachteilig ist zudem, dass grundlos, ja frivol, der zweitinstanzliche
Richter angerufen werden kann, auch wenn es dem Verurteilten zum Beispiel nur darum geht,
den Strafvollzug hinauszuschieben. Der Einfithrung einer Berufungsinstanz im Militdrstrafprozess
stinden auch erhebliche organisatorisch-personelle Hindernisse entgegen. Wiirde die Einfithrung
dieses Rechtsmittels nicht eine untragbare Komplikation der Gerichtsorganisation bringen, wiirde
die Berufung trotz Verzogerung des Verfahrens wirklich zu einer Verbesserung der Rechtsfindung
fihren? Es besteht keine Gewiahr dafur, dass das Berufungsurteil, wo es vom erstinstanzlichen
Erkenntnis abweicht, immer das Richtige trifft. Man muss sich auch fragen, ob ein Berufungs-
gericht nicht lediglich zu einer sehr hohen Mehrbelastung des Staates und der Richter fiithren
wiirde. Es ist zuzugeben, dass hin und wieder Fille, die sich einigermassen vergleichen lassen, im
Strafmass divergieren. Abgesehen davon, dass kein Fall objektiv und subjektiv gleich ist, sind
auch in der birgerlichen Strafjustiz Divergenzen zu beobachten. Wer die Praxis der Divisions-
gerichte kennt, weiss, dass sie im wesentlichen einheitlich ist.

Mit Bezug auf die Rechtsanwendung besteht die Maoglichkeit der Nichtigkeitsbeschwerde an das
Militdrkassationsgericht (MKG). Mit der Kassationsbeschwerde kénnen nicht nur Verfahrens-
mangel, sondern auch die Verletzung des materiellen Rechts geltend gemacht werden. Es besteht
der Kassationsgrund der Willkiir, so dass Feststellungen tatsichlicher Natur der Vorinstanz auf
Uberschreitung des richterlichen Ermessens iiberpriift werden konnen. Auch willkiirliche Straf-
zumessung, die Verweigerung des bedingten Strafvollzuges, unterliegen der Priiffung durch das
MKG. Obschon das MKG in der Rechtsanwendung ausserordentlich weit gegangen ist, sollte aus
rechtsstaatlichen Griinden die Uberpriifungsbefugnis dieses Gerichtes doch erweitert und die Mog-
lichkeit geschaffen werden, dass es mit der Kassationsbeschwerde die Zumessung der Strafe, des
bedingten Strafvollzuges, die Nebenstrafen und Massnahmen, die vom Divisionsgericht verhingt
werden, frei tiberpriifen und eine Anderung des Urteils auch vornehmen kann, wenn der Richter
sein Ermessen nicht {iberschritten hat und demnach keine Willkiir vorliegt. Die Studienkom-
mission glaubt indessen, dass auf eine neue Parteiverhandlung verzichtet werden kann, dass aber
die Méglichkeit eines zusitzlichen Schriftenwechsels bestehen muss, wenn zum Beispiel mit Bezug
auf die Zumessung der Strafe noch Erginzungen notwendig sind. Das MKG soll in solchen Fillen
das neue Urteil selbst fillen oder die Akten zur Festsetzung der Strafe an die Vorinstanz oder aus
besonderen Griinden an ein anderes Divisionsgericht {iberweisen konnen.

Ausserdem soll ein weiteres neues Rechtsmittel geschaffen werden und zwar dasjenige des Rekurses
gegen Entscheide der Divisionsgerichte u. a. mit Bezug auf die

1. Kostenauflage oder Ablehnung der Entschidigung,
2. Widerruf des bedingten Strafvollzuges,
3. Verweigerung der Loschung der Verurteilung im Strafregister,

4. Verweigerung des Begehrens des in Abwesenheit Verurteilten zur Wiederaufnahme des Ver-
fahrens.

Das Rechtsmittel der Revision soll ebenfalls entsprechend den Bestimmungen der Bundesstraf-
rechstpflege ausgebaut werden, wobei einem Revisionskliger, wenn es seine Interessen erfordern,
ein amtlicher Verteidiger zu bestellen wire. Ferner ist die Studienkommission der Auffassung, dass
das Abwesenbeitsverfabren neu zu regeln ist. Ein freisprechendes Urteil ist nach den bestehenden
Vorschriften nicht moglich, auch dann nicht, wenn die Nichtschuld eines abwesenden Angeklagten
auf Grund vorhandener Beweise festgestellt ist. Ferner erhebt sich die Frage der Mitwirkung
eines Verteidigers im Abwesenheitsverfahren. In der MStGO fehlen Vorschriften hieriiber. Die
Verteidigung war seinerzeit ausgeschlossen worden, da der Verteidiger den Standpunkt des abwe-
senden Angeklagten nicht kenne. Diese Auffassung ist antiquiert. Auch im Abwesenheitsverfahren
muss ein Urteil gefdllt werden konnen, das der materiellen Wahrheit entspricht. Die Studienkom-
mission vertritt die Meinung, dass in Abwesenheitsfillen die Verteidigung ebenfalls obligatorisch
sein muss, und dass eine entsprechende Vorschrift in das Gesetz gehort. Dass das Kontumazial-
verfahren nach wie vor bestehen muss, kann nicht in Zweifel gezcgen werden, weil im MStG das
uneingeschrankte Ubiquititsprinzip gilt, das heisst die riumliche Geltung des MStG fiir die in
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der Schweiz und im Ausland begangenen strafbaren Handlungen. Dies im Gegensatz zum biirger-
lichen StGB. Das Kontumazialverfahren rechtfertigt sich auch deshalb, weil die Militdrdelikte nicht
zu den Auslieferungsdelikten gehdren, so dass sich eine Aburteilung in Abwesenheit aufdringt,
damit ein Urteil gefillt werden kann, das den staatlichen Strafanspruch ein fiir allemal feststellt.

Art. 211 sieht vor, dass das Gericht in Kriegszeiten den sofortigen Vollzug des Urteils ohne Riick-
sicht auf ein Kassations-, Revisions- oder Begnadigungsbegehren beschliessen kann, wenn das Wohl
des Vaterlandes nach einstimmiger Ansicht des Gerichtes dies erfordert. Threm Inhalt nach kommt
diese Vorschrift, welche auf den Vollzug der Todesstrafe zugeschnitten ist, dem nahe, was aus-
lindische Gesetze als Standrecht bezeichnen. Im Zweiten Weltkrieg wurde diese Vorschrift auch
auf die Zeit des aktiven Dienstes anwendbar erklirt, Die Militdrgerichte haben indessen von dieser
verantwortungsschweren Kompetenz keinen Gebrauch gemacht. Diese Vorschrift widerspricht
rechtsstaatlichen Grundsitzen und steht auch mit dem Genfer Abkommen nicht in Einklang, Sie
soll daher gestrichen werden.

Die Revisionsarbeiten sind noch nicht abgeschlossen und es besteht die Moglichkeit, dass die
Studienkommission in einer der nichsten Sitzungen auf diesen oder jenen Standpunkt zuriick-
kommt, Ihre Arbeiten werden voraussichtlich Ende 1972 abgeschlossen werden konnen. Das
Eidgendssische Militirdepartement wird nach Erhalt des Berichtes iiber das weitere Vorgehen zu
bestimmen haben und allenfalls eine Expertenkommission fiir die weitere Bearbeitung des Vor-
entwurfes einsetzen. Bei der Frage, ob Gesetzesvorschriften zu revidieren sind, ldsst sich die Kom-
mission von der Erkenntnis leiten, dass das rechtsstaatliche Interesse an einer einwandfreien
Rechtssprechung, die sowohl die berechtigten Anspriiche des Staates als auch diejenigen eines
Beschuldigten berticksichtigt, massgebend sein muss.

Preise der Militdrspeisen fiir 100 Mann

Das Oberkriegskommissariat hatte vorgesehen, die Preise der Militirspeisen nicht mehr zu ver-
offentlichen.

In den letzten drei Jahren sind durchschnittlich fiir rund Fr. 880 000.— Armecproviant zuriick-
geschoben worden. Das kommt zum Teil davon her, dass nicht mehr auf Grund der eigenen
Erfahrungswerte bestellt wird, Sicher ist die durch die Liste der Preise fiir Militdrspeisen sehr
vereinfachte Kostenberechnung mit ein Grund dafiir, dass bei den Bestellungen von Armeeproviant
ebenso pauschal gerechnet und dazu noch auf- statt abgerundet wird.

Da jeder Fourier und Qm iber eigene, den Verhiltnissen angepasste Erfahrungswerte verfiigt,
sind der Berechnung der Bestellung nur diese und nicht die Normalmengen gemiss Reglement
Kochrezepte zugrunde zu legen Der WK-Bestand als wesentliche weitere Grundlage der Bedarfs-
berechnung ist in der Weise zu schitzen, dass von der Anzahl der Einriickungspflichtigen eine den
Erfahrungen entsprechende angemessene Quote fiir Dispensation und Entlassungen abgezogen wird.

Uberdies ist VR Ziffer 193, Absatz 2, zu beachten, wonach der Ankauf kleiner Mengen an Lebens-
mitteln dann ausnahmsweise gestattet ist, wenn am Dienstende zur Zubereitung einer Mahlzeit
Restbestinde erginzt werden miissen und eine Ubernahme von einer andern Truppe nicht mdglich
ist. Nur auf diese Weise konnen die zu grossen Beziige und die entsprechenden Riickschiibe weiter
reduziert werden. Wir sind alle auch im eigenen Interesse zur Sparsamkeit verpflichtet.

Jene Leser, die diese Feststellungen als selbstverstindlich betrachten, bitte ich um Verstindnis
dafiir, weil Selbstverstindliches nicht mehr iiberall selbstverstindlich ist.

Wenn die Preise fiir Militdrspeisen lediglich als Hilfe und Kontrollmédglichkeiten fiir die Kosten-
berechnung verwendet werden, steht deren Publikation nichts im Wege. Im Sinne eines weiteren
Versuches werden sie deshalb versffentlicht.

Die Preise der Militdrspeisen 1973 fiir 100 Mann basieren auf den Preisen vom 1. Januar 1973.
Zwischen diesen Preisen und den tatsichlichen Kosten entsteht eine mehr oder weniger grosse
Differenz. Diese kann nur {iberwacht werden, wenn eine exakte tigliche Verpflegungsabrechnung
erstellt wird. Fiir eine gewissenhafte Mitarbeit bin ich dankbar.

Oberkriegskommissir Oberstbrigadier Messmer

130



	Aktuelle Fragen des Militärstrafwesens [Fortsetzung und Schluss]

